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Legionellen sind Bakterien, die natür-
licher Bestandteil jedes Süßwassers
sind. Mit dem Kaltwasser kommen sie

in minimaler Konzentration in die Trink-
wasserinstallation und vermehren sich bei
günstigen Temperaturbedingungen zwi-
schen 30 und 45 °C. Es gibt eine Vielzahl
unterschiedlicher Legionellenarten, die
außerordentlich unterschiedlich aggressiv
sind. Wenn sich Legionellen in erwärmtem
Wasser massenhaft vermehren, kann es zu

einer Gesundheitsgefährdung kommen. Erst
wenn dieses Wasser als Aerosol, wie z. B.
beim Duschen, mit der Luft eingeatmet
wird, sind Infektionen möglich. 
Die Legionella pneumonie stellt eine
schwere Erkrankung mit grippeähnlichen
Symptomen und möglicher Beteiligung
anderer Organsysteme dar. Neben Fieber
und Husten können z. B. Kopfschmerzen,
Muskel-, Gelenkschmerzen und Durchfälle
auftreten. Völlig verschieden von der

Legionella pneumonie verläuft das Pontiac-
fieber. Die Erkrankung verläuft grippe-
ähnlich ohne Lungenentzündung. Es kommt
nach wenigen Tagen zu einer spontanen
Heilung. Personen mit gesundheitlichen Vor-
schäden, schlechter körperlicher Abwehr,
aber auch Raucher, erkranken häufiger.
Maßnahmen gegen Legionellenwachstum
in Trinkwasserinstallationen sind in den
DVGW-Arbeitsblättern W 551 und W 552
beschrieben. Während W 551 Anforderun-
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Eigentlich sind sie ein ganz normaler Bestandteil des Wassers. Dennoch sorgen 

sie immer wieder für Horror-Schlagzeilen und versetzen Fachwelt sowie Öffentlichkeit
in Angst und Schrecken. Die Rede ist von Legionellen, speziell denen in Trinkwasser-

installationen. Im folgenden Fachbeitrag erläutert der Autor wie man eine Kontaminierung
feststellt und mit welchen Mitteln man den gefährlichen Bakterien nach den

anerkannten Regeln der Technik den Garaus macht.

Maßnahmen zur Bekämpfung in der Trinkwasserinstallation

Legionellen

Bild 1  Bewertung von Untersuchungsergebnissen und Maßnahmen

Bewertung von Orientierende Untersuchung Weitergehende Untersuchung
Untersuchungsergebnissen

Legionellen Bewertung Maßnahmen Weitergehende Nachunter- Maßnahmen Nachunter-
(KBE/ml)1 Untersuchung suchung suchung

erforderlich

nicht nach- keine nach- keine keine nach 1 Jahr keine nach einem 
weisbar in 1 ml weisbare (nach 3 Vierteljahr3

Kontamination Jahren)2

> 1 Kontamination keine innerhalb – Sanierung ist 1 Woche nach 
von 14 Tagen erforderlich Desinfektion bzw. 

Sanierung

> 10 hohe Sanierung ist umgehend –
Kontamination angezeigt

> 100 extrem hohe unverzügliche umgehend – unverzügliche 1 Woche nach 
Kontamination Desinfektion Desinfektion Desinfektion bzw. 

bzw. Nutzungs- bzw. Nutzungs- Sanierung
einschränkung, einschränkung,
z. B. Dusch- z. B. Dusch-
verbot, verbot,
Sanierung Sanierung
erforderlich erforderlich

1) KBE = Kolonien bildende Einheit
2) Werden bei zwei Nachuntersuchungen im jährlichen Abstand Legionellen in einem Liter nicht nachgewiesen, kann das Untersuchungsintervall auf max. drei Jahre
ausgedehnt werden
3) Werden bei zwei Nachuntersuchungen in vierteljährlichem Abstand Legionellen in einem Liter nicht nachgewiesen, braucht die nächste Nachuntersuchung erst
nach einem Jahr vorgenommen zu werden. Weitere Nachuntersuchungen sind wie orientierende Untersuchungen durchzuführen.



gen an Neuinstallationen mit Planung, Er-
richtung und Betrieb beschreibt, sind in W
552 für kontaminierte und zu sanierende
Gebäude Untersuchungsmaßnahmen, Un-
tersuchungsergebnisse, deren Bewertung,
Sanierungsvorschläge und abschließender
Betrieb genannt. Bei der Betrachtung eines
Trinkwassersystems ist immer die Gesamt-
installation, also Trinkwassererwärmer und
Leitungsanlagen, aber auch ggf. das Kalt-
wassersystem, zu betrachten. Von entschei-
dender Bedeutung sind die Betriebsbedin-
gungen, die Gebäudegröße und die Nut-
zungsart. Weiterhin sind Großanlagen, wie
beispielsweise Hotels und Altenheime, be-
sonders zu beachten. 

Mikrobiologische
Untersuchungen
Um eine mögliche Kontamination eines Sy-
stems mit Legionellen abzuklären, sind mi-
krobiologische Untersuchungen erforder-
lich. Nur so ist ein Überblick über das Aus-
maß einer möglichen Kontamination zu
erreichen. Die mikrobiologische Unter-
suchung zum Nachweis von Legionellen ist
nach anerkannten Verfahren vorzunehmen
(Bundesgesundheitsblatt 11/2000). Institu-
te, die mit der Untersuchung beauftragt wer-
den können, sind beim zuständigen Ge-
sundheitsamt zu erfragen. Die für die Be-

urteilung eines Systems erforderlichen Un-
tersuchungen werden nach orientierenden
Untersuchungen, weitergehenden Untersu-
chungen und Nachuntersuchungen unter-
schieden.
Sofern nicht direkt eine weitergehende
Untersuchung vorgenommen wird, gibt die
orientierende Untersuchung einen Überblick
über eine mögliche Kontamination des Sy-
stems mit Legionellen. Die Anzahl der er-
forderlichen Proben ist bei großen, ver-
zweigten Systemen so zu wählen, daß jedes
Gebäudeteil bzw. jede Verzweigung bei der
Untersuchung erfaßt werden. Mindestens
sind jedoch zwei Proben pro System, davon
eine an der vom Trinkwassererwärmer am
weitesten entfernten Entnahmestelle, zu
entnehmen. Die Bewertung der Befunde
und die daraus folgenden Maßnahmen er-
geben sich aus Bild 1, wobei die Maßnah-
men nach dem ungünstigsten Befund fest-
zulegen sind. 
Mit der weitergehenden Untersuchung ist
eine Aussage über das Ausmaß der Konta-
mination eines Systems mit Legionellen
möglich und damit die Einleitung gezielter
Sanierungsmaßnahmen. Die Anzahl der er-
forderlichen Proben richtet sich bei der wei-
tergehenden Untersuchung nach Größe,
Ausdehnung und Verzweigung des Sy-
stems. Es sind mindestens die Probenah-
mestellen gemäß Bild 2 zu beproben. Wei-
terhin sind Proben aus Leitungsteilen zu zie-
hen, die stagnierendes Wasser führen (z.B.
Be- und Entlüftungsleitungen bei Sammel-
sicherungen, Entleerungsleitungen, selten
benutzte Entnahmestellen, Membranaus-
dehnungsgefäße). Bei Hinweisen auf Er-

wärmung der Kaltwasserleitung sind auch
an Kaltwasserentnahmestellen Proben zu
entnehmen. Die Bewertung der Befunde
und die daraus folgenden Maßnahmen er-
geben sich aus Bild 1, wobei auch hier die
Maßnahmen nach dem ungünstigsten Be-
fund festzulegen sind.
Das Bewertungsschema für die weiterge-
hende Untersuchung ist auch auf die nach
einer Sanierung entnommenen Proben an-
zuwenden. Wird bei einer orientierenden
Untersuchung eine Legionellenkonzentrati-
on < 1 KBE/ml (KBE = koloniebildende
Einheiten) festgestellt, sind Nachuntersu-
chungen in Zeitzyklen nach Bild 1, in Form
von wiederholten orientierenden Untersu-
chungen erforderlich, um eine langfristige
Kontrolle der Verhältnisse sicherzustellen.
Um bei sanierten Systemen den Sanie-
rungserfolg zu kontrollieren, sind zwei
Nachuntersuchungen mit den Merkmalen
einer weitergehenden Untersuchung im
vierteljährlichen Abstand durchzuführen.
Anschließend sind Nachuntersuchungen in
Form von wiederholten orientierenden Un-
tersuchungen erforderlich. Werden kontrol-
lierte Systeme mit einer Legionellenkon-
zentration < 1 KBE/ml umgebaut oder er-
weitert, ist eine Nachuntersuchung in Form
und nach Umfang einer orientierenden Un-
tersuchung bereits nach einem halben Jahr
erforderlich.
Die Probe (100 ml) ist direkt (ohne Hilfs-
mittel wie z. B. Schläuche) und ohne Ab-
flammen aus der Leitung bzw. der Entnah-
mearmatur zu entnehmen, nachdem 5 bis 10
Liter Wasser abgeflossen sind, und in eine
sterile Flasche zu füllen. Unmittelbar vor
der Probenahme ist eine Messung der Was-
sertemperatur durchzuführen.
Die Legionellenbefunde werden getrennt
für orientierende und weitergehende Unter-
suchungen gemäß Bild 1 bewertet. In Ab-
hängigkeit vom Grad der Kontamination
sind entsprechende Maßnahmen einzulei-
ten. Wird bei einer Erstuntersuchung eine
extrem hohe Kontamination festgestellt, ist
eine unverzügliche Desinfektion vorzuneh-
men. Werden auch nach wiederholten Des-
infektionen in kürzeren Abständen gleich-
bleibend hohe Kontaminationen festgestellt,
ist nicht zu erwarten, daß durch weitere Des-
infektionen eine Verbesserung der Situati-
on erreicht wird. Eine weiterreichende Sa-
nierung des Systems durch bautechnische
Maßnahmen ist dann unumgänglich.
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Bild 2  Schematische Darstellung eines Systems mit Probeentnahmestellen



Planung und Errichtung
hygienischer Installationen
Bei der Planung hygienischer Trinkwasser-
installationen sind grundsätzlich weitere
Regelwerke zu beachten. Insbesondere ist
als wichtigste Installationsregel DIN 1988
TRWI, Technische Regeln für Trinkwas-
serinstallationen, zu nennen. Hierzu gilt in
Ergänzung für Zirkulationssysteme das
DVGW-Arbeitsblatt W 553. Nach DIN
1988-3 wird die Größenbestimmung der
Zirkulationsleitung wie folgt empfohlen:
„Die vertikale Zirkulationsleitung wird ab
Abschluß Steigleitung mindestens in DN 12
ausgeführt. Die horizontalen Zirkulations-
sammelleitungen werden in Abhängigkeit
von den Nennweiten der entsprechenden
Warmwasserleitungen ausgewählt. Bei Er-
mittlung des Pumpenförderstroms wird eine
dreimalige stündliche Umwälzung zum
Verhindern eines übermäßigen Abkühlens
des erwärmten Trinkwassers für ausrei-
chend erachtet.“
Im DVGW-Arbeitsblatt W 553 wird ein
Kurzverfahren, ein vereinfachtes und ein
differenziertes Verfahren zur Berechnung
der Zirkulationsleitungen vorgestellt. Über
die Berechnung der Volumenströme erfolgt
die Auswahl der Rohrdurchmesser für die
Zirkulationsleitungen und die Berechnung
des Förderdruckes der Zirkulationspumpe.
In der Regel genügt für ausreichend genaue
Ergebnisse für den Entwurf und die Aus-
führung der Anlage das vereinfachte Ver-
fahren. Die Wärmeverluste der vom Um-
lauf betroffenen Warmwasserleitungen und
die erwünschte Temperaturdifferenz des
Warmwassers zwischen dem Austritt aus
dem Trinkwassererwärmer oder dem zen-
tralen Mischventil für die externe Tempe-
raturregelung und dem Abgang der Zirku-
lationsleitung von der Warmwasserleitung
bestimmen die Volumenströme in allen
Teilstrecken des Systems. 
Zunächst ist nach der Anlagengröße eine
Unterteilung in Klein- und Großanlagen
vorzunehmen. Ein Kriterium für die Defi-
nition von Kleinanlagen ist der Inhalt des
Trinkwassererwärmers und der Rohrlei-
tung. Jedes Gebäude, das mit einem Trink-
wassererwärmer mit einem Inhalt < 400 Li-
ter ausgerüstet ist, gehört zu den Kleinan-
lagen, wenn weiterhin der Inhalt jeder Rohr-
leitung gemessen zwischen Abgang am
Trinkwassererwärmer und eine Entnahme-
stelle nicht mehr als 3 Liter beträgt (Bild
3). Unabhängig hiervon werden alle Ein-

und Zweifamilienhäuser auf Grund des ge-
ringeren Risikos ebenfalls wie Kleinanla-
gen bewertet. Alle anderen Gebäude sind
den Großanlagen zuzuordnen. 

Anforderungen an
Trinkwassererwärmer
Als weitere technische Regel ist DIN 4753
für Trinkwassererwärmer und DIN 4708 für
die Auslegung von Wohngebäuden zu be-
achten. Weiterhin gibt es die Möglichkeit
für Trinkwassererwärmer nach DVGW V P
670 Prüfzeichen zu erwerben (Bild 4).
Dezentrale Durchfluß-Trinkwassererwärmer
(mit einem Volumen < 3 Liter) können bei
nachgeschalteten Leitungen mit einem
Wasservolumen < 3 Liter ohne weitere
Maßnahmen verwendet werden. Speicher-
Trinkwassererwärmer müssen ausreichend
große Reinigungs- und Wartungsöffnungen,

z. B. in Form eines Handloches, aufweisen
(siehe DIN 4753-1). Am Speicheraustritt
des Trinkwassererwärmers muß bei be-
stimmungsgemäßem Betrieb eine Tempera-
tur von 60 °C eingehalten werden können.
Der Kaltwassereinlauf des Speicher-Trink-
wassererwärmers muß so konstruiert sein,
daß während des Entnahmevorganges eine
große Mischzone vermieden wird.
Speicher-Trinkwassererwärmer mit DVGW-
Prüfzeichen nach DVGW-VP 670 erfüllen
die genannten Anforderungen. Bei Speicher-
Trinkwassererwärmern mit einem Inhalt 
> 400 l muß durch die Konstruktion und an-
dere Maßnahmen (z. B. Umwälzung, bei
Mehrzellern gleichmäßige Beaufschlagung
der einzelnen Zellen) sichergestellt werden,
daß das Wasser an allen Stellen gleichmäßig
erwärmt wird. Trinkwassererwärmer mit in-
tegrierter Vorwärmstufe (Bivalenter Spei-
cher) müssen so konstruiert sein, daß der
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Bild 3  Kleinanlage ohne Zirkulation – Erläuterung der Fließwege

Bild 4  Multicell-Trink-
wassererwärmer mit
DVGW-Prüfzeichen
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Inhalt des gesamten Speichers einmal am
Tag auf 60 °C erwärmt werden kann (Bild 5).
Nähere Angaben hierzu sind dem Fachbeitrag
Trinkwassererwärmungsanlagen in den SBZ-
Ausgaben 18 bis 22/2001 zu entnehmen.
Für Anlagen mit Fernwärmeversorgung gilt:
Die Netzvorlauftemperatur ist so zu wählen,
daß eine Temperatur von 60 °C im Speicher
sichergestellt wird. Die Netzvorlauftempe-
ratur sollte i.d.R. dementsprechend auf 70 °C
eingestellt werden. Bei indirektem Anschluß
muß die Grädigkeit des Wärmeübertragers
berücksichtigt werden. Bei Fernwärmever-
sorgung ist die Begrenzung der Rücklauf-
temperatur so zu wählen, daß eine stabile
Speichertemperatur mit den geforderten Min-
desttemperaturen auch im Nachheizbetrieb
sichergestellt ist.

Anforderungen an Werkstoffe
und Leitungsanlagen
Die verwendeten Materialien müssen den in
DIN 1988-2 Abschnitt 2.2 genannten An-
forderungen entsprechen. Auf die hygieni-
schen Anforderungen der DIN 4753 wird
verwiesen. Zu verzinkten Eisenwerkstoffen
ist anzumerken, daß die technische Ein-
satzgrenze durch die Temperatur des Warm-
wassers bestimmt wird. Aus den oben ge-
nannten Gründen ist es erforderlich, das
Warmwassersystem mit Temperaturen von
50 °C und mehr zu betreiben. Da bei ver-
zinkten Eisenwerkstoffen bereits Korrosi-
onserscheinungen bei Temperaturen von
35 °C beginnen und diese mit steigender
Temperatur zunehmen, sollten diese Werk-
stoffe – wenn auf einen Einsatz im Warm-
wasserbereich nicht ganz verzichtet werden
kann – nur bis Temperaturen von max. 60 °C
eingesetzt werden. 

Bei den Kunststoffinstal-
lationssystemen gab es
im letzten Jahrzehnt ra-
sante technische Weiter-
entwicklungen. In DIN
1988 sind nur die Werk-
stoffe PE-X und die aus-
schließlich kaltwasserge-
eigneten PE-Werkstoffe
genannt. Derzeit sind im
Anwendungsbere ich
Trinkwasserinstallation
(kalt und warm) folgende
Kunststoffe zulässig:
– Vernetztes Polyethylen
(PE-X)
– Polybuten (PB)
– Polypropylen (PP)
– Chloriertes Polyvinyl-
chlorid (PVC-C)
– Polyphenylsulfon 
(PPSU)
Als Bemessungsgrundlage

für Rohre in der Trinkwasserinstallation
gelten die gleichen Parameter wie für Rohr-
verbindungen:
– Dauerbetriebsdruck 10 bar
– Dauerbetriebstemperatur 70 °C (Zeitstand-
kurve der jeweiligen Grundnorm und Be-
rechnungsverfahren entsprechend Grund-
norm)
– fiktive Betriebsdauer 50 Jahre
– Sicherheitsfaktor SF > 1,5
Weiterhin werden neben Kupfer- und Edel-
stahlrohren noch Mehrschichtenverbund-
rohre, bestehend aus einem Kunststoffin-
liner (Mediumrohr), verklebt mit einem
dünnwandigen Aluminiumrohr sowie äuße-
rem Hüllrohr aus Kunststoff, eingesetzt.

Soweit bekannt, spielt die Werkstofffrage
bei der Legionellenthematik keine Rolle.
Leitungsanlagen müssen entsprechend DIN
1988-2 Abschnitt 3 ausgeführt werden.
Rohrleitungen für kaltes Trinkwasser sind
nach DIN 1988-2 Abschnitt 10.2.2 vor Er-
wärmung zu schützen. Rohrleitungen für er-
wärmtes Trinkwasser sind nach DIN 1988-
2 Abschnitt 10.2.3 zur Begrenzung des Wär-
meverlustes zu schützen. In Großanlagen
sind Zirkulationssysteme einzubauen. Zir-
kulationsleitungen und -pumpen sind so zu
bemessen, daß im zirkulierenden Warm-
wassersystem die Warmwassertemperatur
um nicht mehr als 5 K gegenüber der Spei-
cheraustrittstemperatur unterschritten wird. 
Stockwerks- und/oder Einzelzuleitungen
mit einem Wasservolumen < 3 Liter kön-
nen ohne Zirkulationsleitungen gebaut wer-
den. Zirkulationsleitungen sind bis unmit-
telbar vor Durchgangsmischarmaturen zu
führen. In Großanlagen können alternativ
oder ergänzend zur Zirkulationsleitung Be-
gleitheizungen eingebaut werden. Die Tem-
peratur des Wassers darf in dem System um
nicht mehr als 5 K gegenüber der Spei-
cheraustrittstemperatur abfallen. Stock-
werks- und/oder Einzelzuleitung mit einem
Wasservolumen kleiner 3 Liter können oh-
ne Begleitheizung gebaut werden.
Besonders zu beachten sind Durchgangs-
misch- und Regelarmaturen, die oft ganze
Gruppen von Duschen versorgen. Durch die
abgesenkte Temperatur in dem nachge-
schalteten Leitungsnetz besteht erhöhte
Kontaminationsgefahr. Aus diesem Grund
ist das Wasservolumen zwischen Durch-
gangsmischarmaturen und Entnahmestelle
auf 3 Liter zu begrenzen. (Bild 6)

Bild 5  Trinkwassererwärmer mit zeit- und temperaturgesteuerter
Aufheizautomatik für den Vorwärmer

Bild 6  Schaltung von Durchgangsmischarmaturen gemäß DVGW-Arbeitsblatt W 552
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Sanierungsmaßnahmen
Für Wartungs-, Änderungs- und Sanie-
rungsmaßnahmen sowie Kontrollen ist eine
Dokumentation des Systems erforderlich.
Die Dokumentation soll in ihrem Umfang
dem Einzelfall angepaßt sein. Benötigt wer-
den anlagenspezifische Daten die strö-
mungstechnische, thermische sowie hygie-
nisch-mikrobiologische Gesichtspunkte
einschließen. Liegen für mögliche Sanie-
rungsmaßnahmen diese Unterlagen nicht
vor, ist eine örtliche Bestandsaufnahme
durchzuführen. Installationspläne über die
gesamte Trinkwasser-Hausinstallation sind
so weit wie notwendig in Verbindung mit
den Gebäudeplänen zu erstellen. Diese sol-
len mindestens die nachfolgend aufgeführ-
ten Angaben beinhalten:
– System der Wärmeerzeugung und -spei-
cherung
– Leitungsverlauf, Nennweiten und Werk-
stoffe, Armaturen, Dämmstoffe und deren
Dicke
– Anschluß von Geräten und Einrichtungs-
gegenständen sowie Regel- und Steue-
rungseinrichtungen
– Anlagendaten von z. B. Trinkwasserer-
wärmungsanlagen und Aufbereitungsanlagen
Temperaturen des Kalt-, Warm- und Zirku-
lationswassers sind in den einzelnen Teil-
strecken zu messen und zu dokumentieren.
Zur Kontrolle des Warmwasserverbrauchs
sollen, wenn nicht vorhanden, Wasserzähler
in die Kaltwasserzuleitung zum Trinkwas-
sererwärmer eingebaut werden. In ausge-
dehnten Systemen kann es erforderlich sein,
die Verbrauchswerte für einzelne Bereiche
oder Gebäude zu ermitteln. Der Wasser-
verbrauch ist zu kontrollieren und zu regi-
strieren. Kontrollrohrstücke sind auszubau-
en und aus technischer Sicht zu beurteilen.
Erst nachdem eine Dokumentation der
Trinkwasser-Hausinstallation mit den er-
forderlichen Anlagendaten vorliegt, kann
eine Gesamtbeurteilung über die notwendi-
gen Sanierungsmaßnahmen erfolgen.
Auf der Basis der Dokumentation sind Maß-
nahmen festzulegen, die zu einer Vermin-
derung der Kontamination mit Legionellen
führen. Die durchgeführten Sanierungs-
maßnahmen sind zu protokollieren. Das Ziel
der Sanierung ist erreicht, wenn an den Ent-
nahmestellen Legionellen in 1 ml nicht
nachweisbar sind. Der Sanierungserfolg ist
nachzuweisen. Je nach Anlagenkonstellati-
on kann es notwendig sein, daß mehrere Sa-
nierungsmaßnahmen gemeinsam durchge-
führt werden müssen.

Betriebstechnische Maßnahmen haben das
Ziel der Anlagenoptimierung. Neben der
optimalen Einregulierung der Anlage, soll-
te das Warmwassersystem gemäß den An-
forderungen einer Neuinstallation betrieben
werden.

Verfahrenstechnische
Maßnahmen (Desinfektion)
Verfahrenstechnische Maßnahmen (Desin-
fektion) sind in erster Linie als Sofortmaß-
nahmen zu sehen. Ein dauerhafter Sanie-
rungserfolg ist in der Regel nur in Kombi-
nation mit bautechnischen Maßnahmen zu
erwarten. Vor Anwendung einer verfah-
renstechnischen Maßnahme muß sicherge-
stellt sein, daß alle Teile des Systems (tem-
peratur- bzw. chemisch beständig) für die
Durchführung der Maßnahme geeignet sind.
Nach einer thermischen bzw. chemischen
Desinfektion kann eine z. B. permanente
UV-Bestrahlung zur Legionellenverminde-
rung bzw. zur Verlängerung notwendiger
Desinfektionsintervalle eingesetzt werden.
Thermische Desinfektion:Die thermische
Desinfektion soll das gesamte System
einschließlich aller Entnahmearmaturen er-
fassen. Bei einer Temperatur von > 70 °C
werden Legionellen in kurzer Zeit abgetö-
tet. Jede Entnahmestelle ist bei geöffnetem
Auslaß für mindestens 3 Minuten mit min-
destens 70 °C zu beaufschlagen. Daher muß
die Temperatur im Trinkwassererwärmer
auf über 70 °C aufgeheizt werden. Tempe-
ratur und Zeitdauer sind unbedingt einzu-
halten. Die Auslauftemperatur ist an jeder
Entnahmestelle zu überprüfen.
Damit bei Zirkulationssystemen das gesam-
te System (Warmwasser- und Zirkulations-
leitung) von dieser Maßnahme erfaßt wird,
müssen während der Aufheizphase des Trink-
wassererwärmers alle Entnahmestellen ge-
schlossen sein. Die Zirkulationspumpe muß
im Dauerlauf betrieben werden. Dieser Be-
triebszustand wird solange aufrechterhalten,
bis eine Temperatur von 70 °C in der Zir-
kulation erreicht wird. Erst danach werden
die Entnahmestellen nacheinander bei
geöffnetem Auslauf thermisch desinfiziert. 
Je nach Anlagengröße und Leitungsführung
muß die thermische Desinfektion auch ab-
schnittsweise durchgeführt werden. Um
hierbei eine Rekontamination der Anlage
auszuschließen, sind die einzelnen Ab-
schnitte unmittelbar hintereinander der ther-
mischen Desinfektion zu unterziehen. Es
kann erforderlich sein, die thermische Des-
infektion zu unterbrechen, bis die Trink-
wassererwärmer wieder aufgeheizt sind. Für
einen entsprechenden Verbrühungsschutz
während der thermischen Desinfektion ist
zu sorgen. Nach Abschluß der thermischen
Desinfektion ist die Anlage in den bestim-
mungsgemäßen Betrieb zurückzuführen.

Chemische Desinfektion:Eine kontinuier-
liche Zugabe von chemischen Desinfekti-
onsmitteln muß im Einklang mit der gülti-
gen Trinkwasserverordnung erfolgen. Nach
derzeitigem Kenntnisstand werden Legio-
nellen dadurch nicht ausreichend beseitigt.
Eine kontinuierliche Desinfektion mit Che-
mikalien ist demnach nicht zweckmäßig. Ei-
ne diskontinuierliche Zugabe von desinfi-
zierenden Chemikalien in hoher Konzen-
tration (z. B. Chlorbleichlauge, mindestens
10 mg/l freies Chlor an der Entnahmestelle)
ist deshalb erforderlich. Grundsätzlich dür-
fen Desinfektionsmittel keine Substanzen
enthalten, die bei bestimmungsgemäßem
Gebrauch zu einer Beeinträchtigung der
Trinkwassergüte oder zur Schädigung der
Werkstoffe führen.
Nicht in der Trinkwasserverordnung aufge-
führte Substanzen müssen beurteilt und ihre
Unbedenklichkeit bestätigt werden. Gesetz-
liche Regelungen, wie die Gefahrstoffver-
ordnung, Gefahrgutverordnung, Unfallver-
hütungsvorschriften und Wasserhaushalts-
gesetz sind zu beachten. Folgende Desin-
fektionschemikalien (Bild 7) haben sich
bewährt:
– Wasserstoffperoxid [E DIN EN 902,
DVGW-Wasser-Information Nr. 22]
– Kaliumpermanganat [DIN 19619, DVGW-
Arbeitsblatt W 227]
– Natriumhypochlorit [E DIN EN 901, DIN
19608, DVGW-Wasser-Information Nr.23] 
– Calciumhypochlorit [E DIN EN 900]
– Chlordioxid [E DIN EN 12671]
Unter Berücksichtigung der Gefahrstoff-
verordnung sollte in erster Linie auf Wasser-
stoffperoxid und Kaliumpermanganat zu-
rückgegriffen werden. Diese Mittel sind
gemäß Trinkwasserverordnung jedoch nicht
zur Desinfektion von Trinkwasser zugelas-
sen.
Die Desinfektionsmaßnahme ist nach dem
DVGW-Arbeitsblatt W 291 durchzuführen.
Die Desinfektionschemikalie muß alle Ein-
zelzuleitungen erreichen. Dies kann durch
Öffnen jeder Entnahmestelle nacheinander
geschehen. Abweichend vom DVGW-Ar-
beitsblatt W 291 ist in der Regel eine Kon-
taktzeit von ein bis zwei Stunden ausrei-
chend. Das Desinfektionsmittel muß an der
Entnahmestelle in ausreichender Konzen-
tration nachgewiesen werden. Während der
Desinfektionsmaßnahme muß durch geeig-
nete Vorkehrungen sichergestellt sein, daß
aus der behandelten Leitungsanlage kein
Wasser als Trinkwasser entnommen wird.
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Bild 7  Chemikalien zur Anlagendesinfektion

Wird die chemische Desinfektion ab-
schnittsweise durchgeführt, sind die behan-
delten Leitungsabschnitte vom übrigen
System abzutrennen. Bei Trinkwasserer-
wärmern und Vorwärmstufen ist eine Ober-
flächendesinfektion entsprechend DVGW-
Arbeitsblatt W 291 vorzunehmen.
UV-Bestrahlung: Die mit dem Wasser
transportierten Legionellen werden bei aus-
reichender UV-Bestrahlung zuverlässig ab-
getötet. Unter Berücksichtigung der Tem-
peratur im System sind die DVGW-Ar-
beitsblätter W 293 und W 294 zu beachten.
Die Vermehrung der Organismen im Sy-
stem auf den besiedelten Oberflächen läßt
sich durch UV-Bestrahlung nicht verhin-
dern. Daher kann im Einzelfall nicht ge-
währleistet werden, daß an der Entnahme-
stelle in der Peripherie ein einwandfreies
Wasser bereitgestellt wird. Um eine ein-
wandfreie Wasserbeschaffenheit zu ge-
währleisten, muß das System in Abhängig-
keit von der Kontamination zusätzlich pe-
riodisch gespült, thermisch oder chemisch
desinfiziert werden.
Die UV-Anlagen müssen für die vorgese-
hene Betriebstemperatur und Durchfluß-
menge ausgelegt sein und permanent be-

trieben werden. In ausgedehnten Systemen
können gegebenenfalls mehrere UV-Anla-
gen erforderlich sein. Der Einbauort für die
UV-Anlagen (Bild 8) richtet sich nach den
örtlichen Gegebenheiten. Durch UV-Be-
strahlung kommt es zur Umwandlung von
Nitrat in Nitrit. Die gebildete Menge ist ab-
hängig von der Bestrahlungsdosis, der Wel-
lenlänge und der Nitratkonzentration im
Trinkwasser. Überschreitungen des Grenz-
wertes der Trinkwasserverordnung für Ni-
trit sind auszuschließen.

Bautechnische Maßnahmen
Bautechnische Maßnahmen sind Eingriffe
in das gesamte System oder einzelne Anla-
genteile (Trinkwassererwärmer, Leitungen,
Entnahmearmaturen). Die Speichergröße
wird nach dem festgestellten Wasserver-
brauch, z. B. nach DIN 4708, dimensioniert.
Nicht benötigte Speicher sind stillzulegen

und die Anschlußleitungen vollständig ab-
zutrennen. Damit der gesamte Speicherin-
halt erwärmt werden kann, ist der Trinkwas-
sererwärmer gegebenenfalls durch zusätzli-
che Umwälzung des Speicherinhaltes oder
Einbau eines außerhalb angeordneten Wär-
metauschers mit Ladepumpe umzurüsten.
Jede bautechnische Maßnahme an Teilen
der Leitungsanlage oder in ihrer Gesamtheit
soll unter Berücksichtigung von Durchströ-
mung, separater Beheizung und Wärme-
dämmung mit Dämmschichtdicken minde-
stens gemäß Heizungsanlagenverordnung
dazu führen, daß im gesamten System eine
Warmwassertemperatur von 55 °C nicht un-
terschritten wird. Nicht benötigte Rohrlei-
tungen sind unmittelbar am Abgang abzu-
trennen. Es ist zu prüfen, ob Warmwasser-
zuleitungen für selten benutzte Entnahme-
stellen abgetrennt und diese Entnahmestellen
durch dezentrale Trinkwassererwärmer ver-
sorgt werden können. Absperrarmaturen in
Entleerungsleitungen sind unmittelbar an
der Hauptleitung anzubringen. Anschlußlei-
tungen zu Be- und Entlüftern bei Sammel-
sicherung sollten abgetrennt werden. Es
sind Armaturen mit Einzelsicherung einzu-
bauen.

Bezeichnung Handelsform Lagerung Sicherheitshinweise Anwendungskonzentration 2)

Rohrleitung Behälter und 
Anlagenteile 4)

Wasserstoff- Wäßrige Lösungen Lichtgeschützt, kühl, Bei Lösungen > 5 % 150 mg/l max. 15 g/l
peroxid H2O2 5 %, 15 %, 30 %, Verschmutzungen  Schutzausrüstungen H2O2 H2O2

35 %, . . . unbedingt vermeiden erforderlich
(Zersetzungsgefahr) 
WGK 11)5)

Kaliumpermanganat Dunkelviolette bis In gut verschlos- Wirkt oxidierend, 15 mg/l 3)

KMnO4 graue, nadelförmige senen Metallbehältern konzentrierte KMnO4
Kristalle fast unbegrenzt halt- Lösungen erfordern

bar WGK 21) Hautschutz

Chlorbleichlauge Wäßrige Lösungen Lichtgeschützt und Alkalisch, ätzend, 50 mg/l 5 mg/l
Natriumhypochlorit mit max. 150 g/l kühl, verschlossen giftig, Schutzaus- Chlor Chlor
NaOCI Chlor in Auffangwanne rüstung erforderlich

WGK 2 1)

Calciumhypochlorit Granulat oder Kühl, trocken, Lösung reagiert 50 mg/l 5 mg/l
Ca (OCI)2 Tabletten mit ca. verschlossen alkalisch, ätzend, giftig, Chlor Chlor

70 % Ca (OCI)2 WGK 2 1)6) Schutzausrüstung
erforderlich

Chlordioxid Zwei Kompo- Lichtgeschützt, kühl, Wirkt oxidierend, 6 mg/l 0,5 g/l
CIO2 nenten (Natrium- verschlossen. Chlordioxidgas nicht CIO2 CIO2

chlorid, Natrium- Natriumchlorid: einatmen, Schutz-
peroxodisulfat) WGK2 1) ausrüstung 

Natriumperoxo- erforderlich
disulfat: WGK 1 1)

1) Wasser-Gefährdungs-Klasse (WGK) gemäß Verwaltungsvorschrift wassergefährdende Stoffe – VwVwS (1999)
2) Vorgeschlagener Wert
3) aus ästhetischen Gründen nicht zu empfehlen
4) Konzentration der Sprühlösung
5) Bei Lösungen < 20 % gilt TGRS 515
6) Umweltbundesamt, Auskunfts- und Dokumentationsstelle wassergefährdende Stoffe, Berlin
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SANITÄR

Um bei Leitungsanlagen mit Zirkulation die
erforderliche Temperatur zu erreichen, sind
in der Regel zum hydraulischen Abgleich
Regulierventile erforderlich. Zwischen
Durchgangsmisch- und -regelarmaturen so-
wie weitestentfernter Entnahmestelle ist das
Wasservolumen durch bautechnische Maß-
nahmen auf 3 Liter zu begrenzen. Gleich-
zeitig muß die bautechnische Maßnahme
am Warmwasseranschluß der Durchgangs-
misch- und -regelarmatur die geforderten
Temperaturvorgaben gewährleisten. Entwe-
der durch eine möglichst kurze Anbindung
des Warmwasseranschlusses an die vorge-
schaltete Warmwasserzirkulationsleitung oder
durch Installation einer Begleitheizung. Las-
sen sich alle bautechnischen Maßnahmen zur
Sanierung durchführen, nur das Wasservo-
lumen zwischen Durchgangsmisch- und -re-
gelarmatur sowie Entnahmestelle nicht auf
3 Liter begrenzen, muß das der Durchgangs-
misch- und -regelarmatur nachgeschaltete
Leitungsnetz mit einer verfahrenstechni-
schen Maßnahme behandelt werden.

Betrieb, Wartung und Kontrolle
Bei Großanlagen muß am Warmwasseraus-
tritt des Trinkwassererwärmers stets eine
Temperatur von 60 °C eingehalten werden.
Der gesamte Trinkwasserinhalt von Vor-
wärmstufen ist mindestens einmal am Tag
auf 60 °C zu erwärmen. Innerhalb des Re-

gelkreises ist betriebsbedingt mit Abwei-
chungen von der geforderten Temperatur
von 60 °C zu rechnen. Kurzzeitige Absen-
kungen der Temperatur am Speicheraustritt
sind reglungsbedingt tolerierbar. Zirkulati-
onssysteme und selbstregelnde Begleithei-
zungen sind so zu betreiben, daß die Was-
sertemperatur im System um nicht mehr als
5 K gegenüber der Speicheraustrittstempe-
ratur unterschritten wird. Zirkulationspum-
pe und selbstregelnde Begleitheizungen
sind ohne Unterbrechung zu betreiben. Für
Kleinanlagen wird die Einstellung der Reg-
lertemperatur am Trinkwassererwärmer auf
60 °C empfohlen. Betriebstemperaturen un-
ter 50 °C sollten aber in jedem Fall ver-
mieden werden. Allerdings sollte der Auf-
traggeber oder Betreiber im Rahmen der In-
betriebnahme und Einweisung hierzu be-
fragt bzw. informiert werden. Anlagen mit
Vorwärmstufen, bei denen der Speicherin-
halt der Vorwärmstufe 400 l beträgt, sind 
1 × täglich auf 60 °C aufzuheizen.
Die VOB Teil C „Allgemeine technische
Vertragsbedingungen (ATV) DIN 18381“
differenziert, welche Unterlagen über Be-
trieb und Bedienung der Systeme dem Auf-
traggeber bei der Übergabe unaufgefordert
zu übergeben sind. Nach der Sanierung ei-
nes Systems sind dem Betreiber die Doku-
mentationsunterlagen und das Sanierungs-
protokoll zu übergeben. Dem Betreiber sind
Angaben über Zeitabstände zur Durch-
führung mikrobiologischer Nachuntersu-
chungen aufzustellen. Die Untersuchungs-
ergebnisse sind zu protokollieren. Hinweise
zur Durchführung von regelmäßigen In-
spektionen und Wartungen gemäß DIN
1988-8 und die Empfehlung zum Abschluß
eines Wartungsvertrages sollten gegeben
werden. ❏

Bild 8  Beispiel für die Anordnung einer UV-Desinfektionsanlage


